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5 9 4 . Verordnung: Änderung bzw. Ergänzung der Lohnklassentabelle im Arbeitslosenversicherungsge-
setz 1977

5 9 5 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Durchführung der Arbeitslosenversicherung im
Zollausschlußgebiet der Gemeinden Jungholz und Mittelberg

5 9 6 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Bereich des
Magistrates der Stadt Wien

597 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Bereich des
Magistrates der Stadt Wien

5 9 8 . Verordnung: Landeshöchstzahlenverordnung 1992
5 9 9 . Kundmachung: Bundeshöchstzahl 1992
6 0 0 . Kundmachung: Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, daß einige Worte in § 253 Abs. 1 des

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes verfassungswidrig waren

594. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, mit der die Lohnklassentabelle im
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert bzw. ergänzt wird

Auf Grund des § 21 Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 412/1990 wird verordnet:

§ 1. Die Lohnklassentabelle im § 21 Abs. 3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 364/1989 und 412/1990 und der Verordnung BGBl.
Nr. 717/1990 wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:

1. In der Lohnklasse 1 beträgt der tägliche Grundbetrag S 53,50.

2. Die Lohnklassentabelle lautet ab Lohnklasse 102:

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

Hesoun

4 334
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595. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, mit der die Verordnung über die
Durchführung der Arbeitslosenversicherung im Zollausschlußgebiet der Gemeinden Jungholz und

Mittelberg geändert wird

Auf Grund des § 66 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, wird verordnet:

,§ 1. Die Verordnung vom 20. Juli 1989, BGBl. Nr. 389, über die Durchführung der
Arbeitslosenversicherung im Zollausschlußgebiet der Gemeinden Jungholz und Mittelberg in der Fassung
der Verordnungen BGBl. Nr. 602/1989, 430/1990 und 718/1990 wird wie folgt geändert:

1. In der Lohnklassentabelle im § 1 beträgt in der Lohnklasse 1 der tägliche Grundbetrag DM 13,40.

2. Die Lohnklassentabelle im § 1 lautet ab Lohnklasse 102 wie folgt:

3. § 2 lautet:

„§ 2. Der Familienzuschlag beträgt pro zuschlagsberechtigter Personen (§ 20 Abs. 2 des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 364/1989) DM 5,50
täglich,"

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

Hesoun

596. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Festsetzung eines
Kontingentes für die Beschäftigung von
Ausländern im Bereich des Magistrates der

Stadt Wien

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Ausländerbeschäf-
tigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 450/1990,
wird verordnet:

In der Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Festsetzung eines
Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern
im Bereich des Magistrates der Stadt Wien, BGBl.
Nr. 74/1991, wird die im § 2 Z 1 festgelegte

Kontingentzahl (Verwendungsbereich Kranken-
pflegefachdienst, Pflegehelfer und Sanitätshilfsdien-
ste) mit 1 600 neu festgesetzt.

Hesoun

5 9 7 . Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Festsetzung eines
Kontingentes für die Beschäftigung von
Ausländern im Bereich des Magistrates der

Stadt Wien

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Ausländerbeschäf-
tigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geän-
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dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 450/1990,
wird verordnet:

§ 1. Für das Kalenderjahr 1992 wird für den
Bereich des Magistrates der Stadt Wien ein
Kontingent in der Höhe von insgesamt 3 910 für die
Beschäftigung von Ausländern festgesetzt.

§ 2. Das Kontingent gemäß § 1 wird auf die
einzelnen Verwendungsbereiche wie folgt aufge-
teilt:

§ 3. Die Laufzeit des Kontingentes erstreckt sich
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1992.

Hesoun

598. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales, mit der Landeshöchstzah-
len für die Beschäftigung von Ausländern für
1992 festgesetzt werden (Landeshöchstzahlen-

verordnung 1992)

Auf Grund des § 13 a 2 3 des Ausländerbeschäfti-
gungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 450/1990 wird
verordnet:

§ 1. Zur Sicherung der Bundeshöchstzahl gemäß
§ 12 a des Ausländerbeschäftigungsgesetzes werden
Landeshöchstzahlen für das Jahr 1992 wie folgt
festgesetzt:

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1992 in
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1992 außer
Kraft.

Hesoun

599. Kundmachung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Bundeshöchstzahl

1992

Auf Grund des § 12 a des Ausländerbeschäfti-
gungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 450/1990 wird
kundgemacht:

Die zulässige Gesamtzahl der unselbständig
beschäftigten und arbeitslosen Ausländer (Bundes-
höchstzahl) im Jahre 1992 beträgt 317 000.

Hesoun

600. Kundmachung des Bundeskanzlers über
den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes,
daß einige Worte in § 253 Abs. 1 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ver-

fassungswidrig waren

Gemäß Art. 140 Abs. 4 und 5 B-VG und gemäß
§ 64 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:



2532 217. Stück — Ausgegeben am 28. November 1991 — Nr. 600

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 2. Oktober 1991, G 18/90-16, dem Bundes-
kanzler zugestellt am 8. November 1991, ausge-
sprochen, daß die Worte „und der (die) Versicherte
am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der Pensions-
versicherung nach diesem Bundesgesetz noch nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch

nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
pflichtversichert" in § 253 Abs. 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 111/1986 verfassungswidrig waren.

Vranitzky


